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Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die gängige Praxis, Patientendaten ohne die 

Zustimmung eines Patienten zu Abrechnungszwecken weiterzugeben, nicht zulässig. 

Rechnet eine Praxis nicht selber ab und bleiben die Daten damit nicht „intern“, müssen 

Patienten über die Weitergabe informiert werden. Dazu reicht es aus, wenn ein Form-

blatt verwendet wird, das einem Patienten bei seinem ersten Besuch ausgehändigt und 

von diesem unterschrieben wird. 

Nicht zu empfehlen sind beispielsweise Aushänge im Wartezimmer, da immer die Gefahr 

besteht, dass der einzelne Patient davon keine Kenntnis genommen hat. 


